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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 194-2017 

Vorstossart: Postulat 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2017.RRGR.537 

Eingereicht am: 04.09.2017 

Fraktionsvorstoss: Ja 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: SP-JUSO-PSA (Dunning, Biel/Bienne) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 20 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 07.09.2017 

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits- und Fürsorgedirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Krankenkassenprämienerhöhung: Kanton soll zugunsten seiner Bevölkerung handeln! 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. alternative Vorschläge zur Kürzung der Krankenkassenprämienverbilligungen zu prüfen und 
die ihm zur Verfügung stehenden gesetzlichen Mittel zu untersuchen, um erneute Kranken-
kassenprämienerhöhungen zu begrenzen 

2. mit anderen Kantonen gemeinsame Massnahmen zu prüfen, um erneute Krankenkassen-
prämienerhöhungen zu verhindern 

3. die Einrichtung einer öffentlichen Krankenversicherungskasse sowie deren positiven oder 
negativen Folgen für den Kanton, aber auch für die bernische Bevölkerung zu prüfen 

4. die Möglichkeit zu prüfen, die Kosten für die Krankenkassenprämien auf 10 Prozent des 
Haushaltsbudgets zu plafonieren 

Der Regierungsrat kündigte in seiner Medienmitteilung vom 17. August 2017 eine Kürzung der 

Krankenkassenprämienverbilligungen an, dies infolge einer damit verbundenen Kostensteige-

rung, obwohl sich das Berner Stimmvolk im Februar 2016 gegen einen Abbau bei den Prämien-

verbilligungen ausgesprochen hatte. Gleichzeitig erfuhr die Bevölkerung, dass die Prämien 2018 

einmal mehr erhöht werden könnten. Die Berner Bevölkerung, die über keine hohen Einkommen 
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verfügt (massgebendes Jahreseinkommen unter 38 000 Franken), wird damit gleich doppelt be-

straft. 

Begründung der Dringlichkeit: Die kantonale Kürzung bei den Prämienverbilligungen und die Erhöhung der 

Krankenkassenprämien erfolgen per 1. Januar 2018. Es ist somit dringend, dass der Regierungsrat die zu 

treffenden Massnahmen prüft. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


